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Abwasserverband Wiesecktal (27.06.2022) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Im Westen des Plangebietes verläuft im Mühlweg im Bestand ein Mischwasserkanal. 

Zwischenzeitlich fand ein Abstimmungstermin der Verwaltung mit dem Abwasserver-

band Wiesecktal statt. Die Entwässerung des Plangebietes soll künftig/perspektivisch 

im Trennsystem erfolgen. Jedoch konnte die Entwässerungsplanung im Trennsystem 

bisher noch nicht fertiggestellt werden. Der Abwasserverband stimmt daher einer zwi-

schenzeitlichen Entwässerung des Plangebietes im Mischsystem zu. Das Oberflä-

chenwasser des Plangebietes kann innerhalb eines Zeitraumes von 5-6 Jahren (zu-

sammen mit dem Schmutzwasser) über das Ortsnetz in den Verbandssammler ent-

wässert werden. Zeitgleich wird die Entwässerungsplanung für ein Trennsystem (insb. 

Regenwasserkanal) fortgeführt. Nach Fertigstellung und Umsetzung dessen erfolgt 

die Entwässerung des Plangebietes dann im Trennsystem. In der Begründung werden 

hierzu weitere Ausführungen ergänzt. 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   
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Deutsche Telekom Technik GmbH (05.07.2022) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc. und Umset-

zung) zu berücksichtigen sind. 

 

 

Zu 3.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc. und Umset-

zung) zu berücksichtigen sind. Ein Hinweis auf das benannte Merkblatt wird in der 

Begründung ergänzt.  
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Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (1.07.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Zum Entwurf werden in der Begründung weitere Ausführungen hierzu ergänzt.  

 

 

 

Zu 2. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Hinweise werden klarstellend als Hinweise auf der Plankarte des Bebauungspla-

nes und in der Begründung ergänzt.  
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Für die weitere Planung erfolgte eine Abstimmung durch das Planungsbüro mit Hes-

senMobil. Der geplante Radweg wird nun als Planung in der Plankarte des Bebau-

ungsplanes mit dargestellt und berücksichtigt. Im Bereich der Überschneidung wird 

die Fläche für den Gemeinbedarf entsprechend kleinräumlich reduziert.   

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Im Bebauungsplan sind in diesem Bereich keine Anpflanzungen vorgesehen. Der Hin-

weis wird jedoch klarstellend in der Begründung ergänzt.  

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis bezieht sich auf die nachfolgende Ebene der Erschließungsplanung und 

wird klarstellend in der Begründung ergänzt.  

 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Zur Berücksichtigung finden die vorgebrach-

ten Hinweise Eingang in der Begründung. Ein weiterführender Handlungsbedarf be-

steht auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Zur Berücksichtigung finden die vorgebrach-

ten Hinweise sowie der als Anlage beigefügte Lageplan Eingang in der Begründung. 

Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht auf der Ebene der vorbereitenden Bau-

leitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung ergänzt.  
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Kreisausschuss des LDK, Abteilung für den ländlichen Raum (07.06.2022) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Kreisausschuss des LK Gießen, Bauordnung und Umwelt, FD Wasser- und 
Bodenschutz (14.06.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0.: Die grundsätzliche Zustimmung und der Hinweis werden zur Kenntnis 

genommen.  

Die benannte Stellungnahme ist nachfolgend eingestellt.  
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Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgenden Ebenen der Vorhabenplanung und 

Bauausführung. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus 

kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   
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Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme des Regierungspräsidiums ist in dieses Dokument eingestellt.  

 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Kreisausschuss des LK Gießen, FD Bauaufsicht / Untere Denkmalschutzbe-
hörde (07.06.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.   
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Kreisausschuss des LK Gießen, FD Brandschutz (30.05.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 0.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Stellungnahme ist nachfolgend eingestellt.  
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Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 

Die Löschwasserversorgung wird in dem erforderlichen Umfang sichergestellt. Der 

Nachweis erfolgt auf Ebene der Erschließungsplanung und des Baugenehmigungs-

verfahrens.  

 
 
Zu 2.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung mitaufgeführt. 

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung und Bau-

ausführung und sind im Zuge dessen zu beachten. Die hier benannte Löschwasser-

versorgung wurde seitens der Kommune geprüft und ist vorliegend sichergestellt. 
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-

aufgeführt.  

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauaus-

führung und sind im Zuge dessen zu beachten. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 

darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen in der Begründung und auf 

der Plankarte des Bebauungsplanes mitaufgeführt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begründung 

zum Bebauungsplan als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den genannten 

Planungsebenen zwingend zu beachten. 
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Kreisausschuss des LK Gießen, FD Naturschutz (01.07.2022) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Für das Allgemeine Wohngebiet wird eine Grundflächenzahl GRZ=0,4 und für die Flä-
che für den Gemeinbedarf (Kita) eine GRZ=0,6 festgesetzt. In der Begründung wird 
bereits thematisiert, dass die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO 
durch die Grundflächen dieser Anlagen (Garagen, Stellplätze, etc.) regelmäßig um bis 
zu 50 %, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8, überschritten wer-
den darf. Für das Allgemeine Wohngebiet ist folglich eine Überschreitung um 0,2; ins-
gesamt also eine GRZ I und II = 0,6 zulässig. Für die Fläche für den Gemeinbedarf ist 
dementsprechend maximal eine GRZ I und II = 0,8 zulässig. Vorliegend besteht daher 
kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den textlichen Festset-
zungen des Bebauungsplanes ergänzt.  
 
Hintergrund sind die aktuellen Vorgaben des Hessischen Naturschutzgesetzes  
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, siehe zu 2.  
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den textlichen Festset-
zungen des Bebauungsplanes ergänzt.  
 
Hintergrund sind die aktuellen Vorgaben des Hessischen Naturschutzgesetzes  
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren 
umgesetzt.  
Es erfolgt eine weitere Kartierung, die Ergebnisse fließen in den Umweltbericht ein.  
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Aufgrund der Radwegeplanung durch HessenMobil wird im südlichen Teil des Plan-
gebietes voraussichtlich ein Teil der Erhaltsfläche entfallen.  
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
In der Plankarte des Bebauungsplanes werden entlang der östlichen Gebietsgrenze 
Anpflanzungen von Bäumen und entsprechende textliche Festsetzungen in den Be-
bauungsplan aufgenommen, sodass eine Ortsrandeingrünung erreicht wird. Zudem 
wird geprüft ob in diesem Bereich Bäume zum Erhalt gesichert werden können.  
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Eine Biotopschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung wird im Laufe des Verfahrens 
beantragt. Zudem wird geprüft, ob einzelne Bäume im Plangebiet zum Erhalt gesi-
chert werden können.  
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Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird zum Entwurf öffentlich mit aufgelegt.  
 
 
Zu 10. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ihm wird gefolgt.  
 
 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Liste wird im Hinweisteil der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ent-
sprechend korrigiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ihm wird gefolgt.  
 
 
Zu 13. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ihm wird im weiteren Verfah-
ren gefolgt.   
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen (07.06.2022) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in den Hinweisteil der 

textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie in der Begründung er-

gänzt.  

Die Informationen werden an die Gemeinde als Planungsträger für eine weitere Ab-

stimmung weitergegeben.  
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen (14.06.2022) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es wird eine geophysikalische Prospektion bei einem Fachbüro beauftragt. Die Ergeb-

nisse werden im weiteren Planungsprozess in der Begründung eingearbeitet. Die hier 

aufgeführten Hinweise werden zudem in der Begründung ergänzt.  
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Mittelhessen Netz GmbH (03.06.2022) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen in 

den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgeführt.  

Im Lageplan wird ersichtlich, dass die vorhandenen Gas- und Versorgungsleitungen 

im Bereich der öffentlichen Straße verlaufen. Von einer Kennzeichnung in der Plan-

karte des Bebauungsplanes wird daher abgesehen, es erfolgt aber ein Hinweis unter 

den Festsetzungen. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber 

hinaus kein weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hin-

weise im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bau-

antrag, etc.) zu berücksichtigen sind. 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrünung er-

gänzt.  

Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Zur Berücksichtigung finden die vorgebrach-

ten Hinweise Eingang in der Begründung. Ein weiterführender Handlungsbedarf be-

steht auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Anlagen 
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Polizeipräsidium Mittelhessen (23.06.2022) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag, etc.) zu berück-

sichtigen sind. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (22.06.2022) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung er-

gänzt.  

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Klarstellung in der Begründung des Bebau-

ungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht dar-

über hinaus kein weiterer Handlungsbedarf, zumal kein begründeter Verdacht besteht, 

dass im Plangebiet mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist und 

demnach eine systematische Flächenabsuche nicht erforderlich ist. 

 

 

 



 Auswertung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB 
 

 
   

 FNP-Änderung im Bereich Bebauungsplan Nr. 2.25 „Am Großen-Busecker Weg“ Seite 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Gießen (28.06.2022) 
 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde 

 

 

Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In der Begründung werden 

weitere Aussagen hierzu ergänzt.  

 

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In der Begründung werden 

weitere Ausführungen zur Alternativendiskussion ergänzt.  
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Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Nach Abstimmung mit der Verwaltung ruht der benannte Bebauungsplan Nr. 4, eine 

Kindertagesstätte wird and dieser Stelle nicht weiterverfolgt. Daher bildet dieser keine 

Alternative zur vorliegenden Planung.  

In der Begründung werden weitere Ausführungen zur Alternativendiskussion ergänzt.  

 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung 

Zu 6.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

Kommunale Abwasser, Gewässergüte 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Erschließung ist gesichert. Im Westen des Plangebietes verläuft im Mühlweg im 

Bestand ein Mischwasserkanal. Zwischenzeitlich fand ein Abstimmungstermin der 

Verwaltung mit dem Abwasserverband Wiesecktal statt. Die Entwässerung des Plan-

gebietes soll künftig/perspektivisch im Trennsystem erfolgen. Jedoch konnte die Ent-

wässerungsplanung im Trennsystem bisher noch nicht fertiggestellt werden. Der Ab-

wasserverband stimmt daher einer zwischenzeitlichen Entwässerung des Plangebie-

tes im Mischsystem zu. Das Oberflächenwasser des Plangebietes kann innerhalb ei-

nes Zeitraumes von 5-6 Jahren (zusammen mit dem Schmutzwasser) über das Orts-

netz in den Verbandssammler entwässert werden. Zeitgleich wird die Entwässerungs-

planung für ein Trennsystem (insb. Regenwasserkanal) fortgeführt. Nach Fertigstel-

lung und Umsetzung dessen erfolgt die Entwässerung des Plangebietes dann im 

Trennsystem. In der Begründung werden hierzu weitere Ausführungen ergänzt. 

Die Hinweise bzgl. der Einleiteerlaubnis werden in der Begründung ergänzt.  

 

Zu 8.: Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Mit den Hinweisen zum Drosselabfluss wird die nachfolgende Ebene der Erschlie-

ßungsplanung (bzw. Bauantragsebene) adressiert.  
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Die Hinweise werden zur späteren Beachtung in der Begründung ergänzt. An den bis-

herigen Vorgaben zur Dimensionierung der Zisternen wird festgehalten. Von einer Er-

höhung wird für die Kita abgesehen. Dies wird durch Hygienevorgaben etc. bedingt, 

die eine erhöhte Brauchwassernutzung nicht unterstützen 

 

 

 

 

 

 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-

lasten, Bodenschutz 

 

Nachsorgender Bodenschutz 

 

 

Zu 10. und zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung mitaufgeführt. 

Es liegen keine Kenntnisse über Altlasten oder Altstandorte innerhalb des Plangebie-

tes vor. Die weiteren Hinweise werden in der Begründung aufgeführt und sind im Zuge 

der Umsetzung der Planung zu beachten. 
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Vorsorgender Bodenschutz 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen 

 

Zu 13.: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

ergänzt.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise im Rahmen der 

nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Bauantrag und Bauausfüh-

rung etc.) zu berücksichtigen sind. 

 

 

Immissionsschutz 

 

Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Verlauf der Gasfernleitung wird im FNP innerhalb der öffentlichen Straßenparzelle 

dargestellt. Immissionsschutzrechtliche Konflikte sind nicht zu erwarten.  

 

Bergaufsicht 

 

Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Landwirtschaft 

 

Zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In der Begründung wer-

den weitere Ausführungen zum Belang der Landwirtschaft und zur Alternativen-

diskussion ergänzt.  

 

 

Obere Forstbehörde 

 

Zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Obere Naturschutzbehörde 

 

Zu 20.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Untere Naturschutzbehörde ist vorliegend ebenfalls beteiligt worden. Die Stellung-

nahme ist in dieses Dokument eingestellt.  

 

 

Bauleitplanung 

 

Zu 21.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung werden entsprechend weiterer Ausführungen zur Alternativendis-

kussion und zum städtebaulichen Erfordernis der Ausweisung von zwei Baugrundstü-

cken ergänzt.  
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Zu 22.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. In der Begründung 

werden eine Innenbereichsbetrachtung sowie eine Prüfung der geplanten Ent-

wicklungsflächen des Regionalplanes und des Flächennutzungsplanes für die 

Wohnbebauung und die geplante Kindertagesstätte ergänzt.  

Der Bebauungsplan Nr. 4 „Rinnerborn / Friedenstraße / In den Gräben / Wiesenstraße“ 

- 1. Änderung wurde zwischenzeitlich eingestellt. Der Planungsprozess wird nicht wei-

tergeführt, sodass der Bereich als Alternativfläche entfällt.  
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Zu 23.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren 

beachtet.  
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Vorsorgender Bodenschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


